
Glaber in seiner Chronik, und einige der schönsten Monumente
mittelalterlicher Architektur stammen aus jener rationalistischen
Periode, die von F. Roquain als Renaissance des 2. Jahrhun-
derts bezeichnet wird, da die meisten Städte noch weiter nichts
als befestigte Dorfgemeinden und ein beträchtlicher Teil ihrer
Bewohner noch Ackerbürger waren — ein Zustand übrigens,
der sich vielfach bis‘ auf die Gegenwart erhalten hat. Die
wundervolle alte Kirche von Bremen wurde im 9. Jahrhundert,
der schöne Dom von Pisa 1063 und San Marco in Venedig
1071 vollendet. Die Macht der Initiative, der Einhelligkeit im
Denken und Handeln — dies Zeichen der alten Dorfmark —

wurden erst noch gestärkt und befestigt durch den Zusammen-
schluß des aufblühenden Handwerkes. Diesen kommunistischen
„Eidgenossenschaften zu gegenseitiger Hilfe“ gelang es bereits
im 2. Jahrhundert, sich ihre Unabhängigkeit durch den „Frei-
brief‘ zu ertrotzen. So war es in Frankreich und Italien; und
so war es in Deutschland. Zwar bedeuteten‘ die Freibriefe
zunächst auch. nur eine der Stufen zur Freiheit. ‘ Die ‚Städte

hatten noch langwierige blutige Kämpfe zu bestehen, nicht
bloß innerhalb, sondern auch außerhalb ihrer- Mauern. Es
erübrigt da an die fast zwei Jahrhunderte überbrückenden
Kämpfe der Florentiner, an die ähnlichen Kämpfe Roms, der
lombardischen, überhaupt italienischen Städte zu erinnern.‘ Der
Zusammenschluß aller zu großen Verbänden, namentlich wäh-
rend des Interregnums —- nicht zu vergessen die Bauern-
republiken in Frankreich ünd Rußland -— war eine gewaltige
Tat. Bis dahin, das heißt, in etwa 350 Jahren hatte sich das
Aussehen halb Europas total verändert. Vollends bekräftigte der
Hansabund nach außen hin das mächtige Wachstum des
Handels, nach innen die Stärke der mächtig emporblühenden
Städte — trotz ihrer unaufhörlichen Kämpfe gegen Kirche und
Adel, und trotz ihrer oft erbitterten Fehden später unter sich
selbst.
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Die Strafe des Schleifens.
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